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Gemeinde verleiht Ehrenamtspreis 2021

Ursula Graf, Bürgermeister Lutz Maurer und Gisela Dörr (v.li.n.re.).

Am Mittwoch, 26. Januar 2022, wurden Ursula Graf 
und posthum Rolf Dörr mit dem Ehrenamtspreis 2021 
ausgezeichnet. Aufgrund der Einschränkungen in der 
Corona-Pandemie fand die Ehrung im kleinen Kreis 
statt. Neben Angehörigen der Preisträger waren die 
Ortsvorsteher Stefan Ziegler (Quierschied) und Marcus 
Jung (Fischbach-Camphausen) sowie Jurymitglieder 
anwesend. Bürgermeister Lutz Maurer, der die Ehrung 
vornahm, betonte die Wichtigkeit dieser Präsenzver-
anstaltung trotz aller Widrigkeiten und hob in seiner 
folgenden Rede das außergewöhnliches Engagement 
der Geehrten hervor.
Die Ehrenamtlichen in der Gemeinde Quierschied 
leisten mit ihrem freiwilligen, uneigennützigen und 
unbezahlten Einsatz in vielen Bereichen vorbildliche 
und unverzichtbare Arbeit. Diese bildet die Grund-
lage für den Zusammenhalt und das friedliche Mitei-
nander in unserer Gesellschaft. Seit 2019 würdigt die 
Gemeinde Quierschied solch engagierte Menschen 
mit dem Ehrenamtspreis der Gemeinde. Zuvor waren 
alle Bürgerinnen und Bürger waren dazu aufgerufen, 
Personen vorzuschlagen, die außergewöhnliche Ein-

satzbereitschaft, besonderes Engagement sowie uneigennütziges Wirken für das Gemeinwesen an den Tag legen. Die Jury, 
der unter anderem die Mitglieder des Kulturausschusses der Gemeinde und der Vorsitzende des Heimat- und Verkehrsverein, 
Paul Pendorf, angehören, entschied sich schließlich einstimmig für Ursula Graf und Rolf Dörr.

Ehrenamtspreisträger Rolf Dörr 
(verstorben am 22.10.2020).

Herr Dörr engagierte sich viele Jahre in den unterschiedlichsten Bereichen der Pfarrge-
meinde. Er wirkte als Katechet bei der Vorbereitung der Kommunionskinder und Firmlingen 
mit, war im Krankenhausbesuchsdienst tätig, war über mehrere Amtsperioden im Pfarrge-
meinderat, im Verwaltungsrat und im Kirchengemeinderat tätig und darüber hinaus in der 
Gruppe ‚Geht nicht – gibt’s nicht‘ aktiv, die sich um die Erhaltung und Instandsetzung von 
Pfarrkirche, Pfarrheim und Pfarrhaus kümmert. „Mit großem Herzblut organisierte Herr Dörr 
unterschiedliche Kirchenfeste, war über viele Jahre Ansprechpartner für die verschiedenen 
Pastöre und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Pfarrei und hatte immer ein wachsames 
Auge auf die finanziellen Belange“, sagte Bürgermeister Maurer und ergänzte: „Wie Pfarrer 
Winter es formulierte: ‚Er ist in jeder Hinsicht ein Mensch, der sich für seine Pfarrgemeinde 
nicht nur sehr engagiert hat, sondern wirklich aufgeopfert hat. Wir vermissen ihn an allen 
Enden.‘“ Rolf Dörr wurde am 1. Oktober 2020 von Pfarrer Harald Winter für den Ehren-
amtspreis vorgeschlagen. Nur kurze Zeit später, am 22. Oktober 2020 verstarb Herr Dörr 
nach schwerer Krankheit im Alter von 71 Jahren. „Es ist mir eine Ehre, Ihnen diesen Preis in 
Gedenken an Ihren Mann überreichen zu dürfen. Ich bin mir sicher, dass er sich über diese 

Auszeichnung sehr gefreut hätte“, sagte Bürgermeister Maurer zu Gisela Dörr, die den Preis, die Statue „abstrakter Engel“ 
des Quierschieder Künstler Wolfgang Raber, für ihren verstorbenen Ehemann entgegennahm.
Frau Graf war seit 1974 als Grundschullehrerin in Fischbach-Camphausen tätig und hat insgesamt 40 Jahre lang als Lehrerin 
gearbeitet. „Über die eigentliche berufliche Tätigkeit hinaus hat sie in all den Jahren viele Kinder nicht nur im schulischen 
Bereich, sondern insbesondere auch im menschlichen und im sozialen Bereich geprägt und unterstützt“, betonte Bürger-
meister Maurer, „Sie war über drei Jahrzehnte in verschiedenen Ämtern in der katholischen Kirchengemeinde ehrenamtlich 
tätig, hat Familiengottesdienste gestaltet, Krippenspiele organisiert, war im Kommunions- und Firmunterricht tätig, war Lek-
torin, hat Krankenbesuche bei Gemeinde-Mitgliedern durchgeführt und auch die Krankenkommunion ausgeteilt. Über viele 
Jahre war sie im Pfarrgemeinderat engagiert und dort eine sehr wichtige Stütze. In den letzten Jahren hat sie sich mit großem 
Engagement auch um die Integration der syrischen Flüchtlinge gekümmert, die nach Quierschied gekommen sind. Unter 
anderem mit Deutschunterricht für die Kinder. Aber auch Ihre Familie und Ihre Kinder haben immer viel von Ihrer Fürsorge 
und Liebe gespürt. Insofern ist gebe ich gerne die Worte aus dem Schreiben an die Jury wider: ‚In all dieser Zeit hat sie jedes 
Wort des Dankes mit einem ‚Das ist doch selbstverständlich‘ zur Seite gewischt. Wir wissen jedoch, dass das nicht selbst-
verständlich ist!‘ Dem kann ich mich nur anschließen.“
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Energie

Gemeindewerke Quierschied

Stördienst  Trinkwasser Tel. 06897/961-201

oder Tel. 0171/ 4258714

Energis-Netzgesellschaft mbH

Stördienst Strom  0681/ 9069-2611

Stördienst Erdgas  0681/ 9069-2610

Stördienst Wasser  0681/ 9069-2613

Sprechstunden

Integrationsbeauftragte: Waltraud Spaniol

Rathaus, 1. OG, Raum 1.05

Tel. 06897/961-133 oder Mail an 

w.spaniol@quierschied.de

Beauftragter für die Belange 

von Menschen mit Behinderungen: 

Wolfgang Schmidt

privat: 06897/63851

Termine nach Vereinbarung

Vorsitzende Seniorenbeirat Astrid te Koppele
Tel: 06897/66699
Termine nach Vereinbarung

Seniorensicherheitsberaterin Gabriele Pitz
Tel: 0170/9092177, Termine nach Vereinbarung

Seniorensicherheitsberater Conny Zemborski
Tel: 06897/9142988

Ortsvorsteher Quierschied
Stefan Ziegler
Termine nach Vereinbarung

Tel. 0163/1549682

Ortsvorsteher Fischbach-Camphausen
Marcus Jung
Di 17:00 - 18:30 Uhr, Fischbachhalle

Tel. 0152 09296660

Ortsvorsteher Göttelborn
Peter Saar
Mo 17:30 Uhr bis 19:00 Uhr, Hauptstraße 164

Tel.: 06825 / 5420

Schiedsmänner:

Quierschied: Karlheinz Mazet, Tel. 06897/67658

Göttelborn: Dieter Kröner, Tel. 06825/7771

Fischbach-Camphausen: 

Roland Friedrich

Tel.: 06897/9146855

Notrufnummern • Notdienst • Bereitschaftsdienste
Feuerwehr...............................................................112
Rettungsdienst......................................................112
Giftzentrale ...........................................06841/ 19240
Polizei.....................................................................110
oder
Polizei-Inspektion Sulzbach
Gärtnerstraße 12...................................06897/ 933-0

Notrufdienste

Urlaubsvertretungen
Praxis Dr. Lenthe: 14. - 18.02.2022
Vertretung: Praxis Drs. Schäfer/Lenthe-Schäfer, 
Tel: 06897/966077
Praxis Drs. Schäfer/Lehnte-Schäfer: 21. - 25.02.2022
Vertretung: Praxis Dr. Lenthe, Tel: 06897/966037

Zahnärztlicher Notdienst
05./06.02.2022
Dr. Mayer, Neunkirchen, Tel: 06821/23360

Tierärztlicher Notdienst
05./06.02.2022
Tierärztin Dr. Hauck, Völklingen, Tel: 06898/7222

Notdienst der Apotheken
Die Apotheken in Quierschied sind regelmäßig mittwochs 
nachmittags - bis auf die Apotheke am Alten Markt -geöff-
net. Der jeweilige Notdienst beginnt um 8 Uhr und endet am 
Folgetag um 8 Uhr. Bitte beachten: Samstags beginnt der 
Notdienst erst um 12.30 Uhr.
Donnerstag, 03. Februar 2022
Husaren-Apotheke, Uchtelfangen, Zeppelinstr. 27,
Tel: 06825/404790
Freitag, 04. Februar 2022
Schwanen-Apotheke, Illingen, Hauptstr. 14,
Tel: 06825/410110
Samstag, 05. Februar 2022
Bären-Apotheke, Uchtelfangen, Ottweiler Str. 2b,
Tel: 06825/941244
Sonntag, 06. Februar 2022
St. Barbara-Apotheke, Neuweiler, Martin-Luther-Str. 50,
Tel: 06897/3260
Montag, 07. Februar 2022
Fontane-Apotheke, Schiffweiler, Auf der Brück 8,
Tel: 06821/690744
Dienstag, 08. Februar 2022
Markt-Apotheke, Bildstock, Illinger Str. 1,
Tel: 06897/8005
Mittwoch, 09. Februar 2022
Apotheke Klein am Markt, Dudweiler, Saarbrücker Str. 235,
Tel: 06897/75095
Donnerstag, 10. Februar 2022
Berg- und Hütten-Apotheke, Friedrichsthal, Saarbrücker Str. 58,
Tel: 06897/8215

Soziales
 

Telefonseelsorge 
0800/ 111 0 111 oder 0800/ 111 0 222 oder
Chat:  https://chat.telefonseelsorge.org/index.php
Lebensberatung Saarbrücken
Tel. 0681/ 66704
Pflegestützpunkt  Regionalverband Ost
Tel. 06897/9246798, Sulzbachtalstr. 81, 66280 Sulzbach
Montag bis Donnerstag: 9 bis 12 und 13.30 bis 15.30 Uhr, 
Freitag: 9 bis 12 Uhr oder nach Vereinbarung.
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Rathaus 
Öffnungszeiten:

Mo. - Fr.: 08.15 - 12.30 Uhr
Mo. - Mi.: 13.30 - 16.00 Uhr
Do. : 13.30 - 18.00 Uhr

Terminabsprache erforderlich!
Kontakt: Tel. 06897 961-0, Email: info@quierschied.de
Termine bitte pünktlich wahrnehmen oder ggf. rechtzeitig absagen!

Die Gemeinde informiert
www.quierschied.de

Amtliches Bekanntmachungsblatt

Sprechtag der Deutschen Rentenversicherung Bund im Gemeindehaus Göttelborn
Die Sprechtage im Gemeindehaus Göttelborn können wieder stattfinden. Bitte die Hygienebestimmungen (Sicherheitsab-
stand und Mund/Nasenschutz) zwingend beachten.
Der Versichertenberater der Deutschen Rentenversicherung Bund, Walter Balzer, bietet Beratungstermine zu den Themen 
Rentenanträge (Versicherten- und Hinterbliebenenrente), Klärung des Versicherungsverlaufes und Nachmeldung von Ver-
sichertenzeiten an.
Der nächste Sprechtag findet am Montag, 07. Februar 2022, im Gemeindehaus Göttelborn (Hauptstr. 164) von 18.00 bis 
19.00 Uhr statt. Eine individuelle Beratung ist selbstverständlich auch möglich (telef. Kontaktaufnahme, Nummer siehe 
unten).
Zur Vermeidung von Wartezeiten ist eine telefonische Terminvereinbarung unter der Telefonnummer 06806-84470 notwen-
dig. Die Beratung bzw. die Rentenantragstellungen sind kostenlos.

Schließung der Volksbank-Filiale in Göttelborn
Zum 28. Februar 2022 stellt die Vereinigte Volksbank die persönliche Beratung im Gemeindebezirk Göttelborn ein. Darü-
ber wurden Bürgermeister Lutz Maurer und Ortsvorsteher Peter Saar in einem persönlichen Gespräch informiert.
„Wir sind über diesen Rückschritt im Servicebereich der Vereinigten Volksbank in Göttelborn sehr enttäuscht. Bei allem 
Verständnis für die wirtschaftlichen Beweggründe dieser Entscheidung, sollte sich Volksbank als Genossenschaft ihre 
Verantwortung gegenüber allen zahlenden Kundinnen und Kunden  - auch in anderen, kleinen Kommunen - bewusstma-
chen“, sagt Bürgermeister Lutz Maurer, der den Verbleib eines sogenannten „SB-Centers“ zwar begrüßt, aber auch weiß: 
„Diese Entscheidung trifft vor allem die Älteren und Schwächeren in der Gesellschaft, die ihre Bankgeschäfte eben nicht 
online oder an einem Automaten erledigen können und auch nicht mal eben mit dem Auto zur nächsten personalisierten 
Filiale fahren können, wenn sie auf Beratung und Hilfe angewiesen sind.“
Für den Verbleib eines SB-Centers, in dem die Kundinnen und Kunden wenigstens die nötigsten Bankgeschäfte erle-
digen können, hatten sich Bürgermeister Maurer und Ortsvorsteher Saar mit Nachdruck eingesetzt. Demnach erwarten 
beide, dass das SB-Center dem Standort auch perspektivisch erhalten bleibt. Denkbar wäre hier auch ein gemeinschaft-
liches Angebot mit der Sparkasse Saarbrücken, die ihre Serviceleistungen in Göttelborn ja schon vor über einem Jahr 
auf ein SB-Center reduziert hatte.

Fundsachen
Beim Fundbüro der Gemeinde Quierschied wurde eine Brille abgegeben.
Eigentumsansprüche können in Zimmer 1.02 im Rathaus, Rathausplatz 1, oder unter der Rufnummer 961-125 
geltend gemacht werden.
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Aktuelle 

Baustelleninformationen/

Straßensperrungen

Maßnahme: Erneuerung der Trinkwasserleitung

Straßen: In der Humes

Einschränkung: Abschnittsweise Vollsperrung (Anlieger frei), Umleitung erfolgt über die Forststraße, 
Am Bahnhof, Bahnhofstraße, Holzer Straße und Marienstraße

Ausf. Baufirma: Monti GmbH

Zeitraum: 15.11.2021 bis voraussichtlich 29.04.2022

Maßnahme: Sanierungsarbeiten an der Wasserleitung

Straßen: Am Bahnhof

Einschränkung: Teilweise Sperrung des Gehweges mit entsprechender Absicherung

Ausf. Baufirma: Karl Werhann GmbH

Zeitraum: 24.01.2022 bis voraussichtlich 07.02.2022

Die Aufstellung beinhaltet Baumaßnahmen, die der Verwaltung frühzeitig und vor Annahmeausschluss des Quierschie-

der Anzeigers mitgeteilt wurden. Kurzfristige Straßenaufbrüche wegen Leitungsstörungen bzw. Notmaßnahmen können 

meist nicht rechtzeitig veröffentlicht werden. Bei Rückfragen zu den Baumaßnahmen wenden Sie sich bitte an den jewei-

ligen Maßnahmenträger.  Wir bitten um Verständnis für die auftretenden Verkehrsstörungen.

„Verantwortung übernehmen 
- Abfallvermeidung“

Vortrag von Stefan Kees (VHS Quierschied)
vor Ort und als Live-Stream
Donnerstag, 10. Februar 2022, 18.30 Uhr
Gemeindebücherei Marienstr. 3,
 66287 Quierschied
Kursgebühr: 5,00 €,

Anmeldung erforderlich unter
buecherei@quierschied.de 
oder Tel. (06897) 961-194.

Bitte beachten Sie ggf. die Vorgaben der aktuell 
geltenden Rechtsverordnung zur Bekämpfung der 
Corona-Pandemie.

Steuer- und Abgabenpflichtige  
aufgepasst:

Erste Rate am 15. Februar 2022 fällig!
Die aktuellen, ab 2022 geltenden Dauerbe-
scheide über Steuern und Abgaben werden 
den Bürgerinnen und Bürgern der Gemeinde  
Quierschied dieser Tage zugestellt. Die Beträge, 
die 2022 und darüber hinaus jährlich bis zur 
Erteilung eines neuen Bescheides zu zahlen 
sind, werden wie folgt fällig:

15. Februar

15. Mai

15. August

15. November

Verwaltung rät zu Lastschriftmandat

Um Mahnungen zu vermeiden, empfiehlt die 
Gemeindeverwaltung ausdrücklich, die Ertei-
lung eines SEPA-Lastschriftmandates an die 
Gemeinde Quierschied. Das entsprechende 
Formular „SEPA Lastschriftmandat“ steht auf 
der Internetseite der Gemeinde unter www.
quierschied.de zum Download bereit. Es kann 
auf Nachfrage auch gerne zugesandt werden. 
Die Mitarbeiterinnen der Gemeindekasse ste-
hen für Rückfragen unter folgenden Durchwah-
len gerne zur Verfügung: 06897 961-161,-163 
und -165.
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Amtliche Bekanntmachungen

Bekanntmachung
Die nachfolgende Polizeiverordnung wird nach den Bestim-
mungen des Saarländischen Polizeigesetzes im Einver-
nehmen mit dem Ministerium für Inneres, Bauen und Sport 
erlassen. Mit Schreiben vom 11.01.2022 wurde durch das 
Ministerium mitgeteilt, dass weder gegen die Form noch 
gegen den Inhalt der nachfolgenden Polizeiverordnung 
Bedenken bestehen. Die Polizeiverordnung wird öffentlich 
bekannt gemacht und tritt damit in Kraft. Die Bürgerinnen 
und Bürger werden gebeten die Vorschriften zu beachten 
und einzuhalten. Die Überwachung erfolgt durch die Ortspo-
lizeibehörde der Gemeinde Quierschied.

Polizeiverordnung
zur Sicherung der öffentlichen Sicherheit und Ord-

nung und gegen umweltschädliches Verhalten in der 
Gemeinde Quierschied

Auf Grund der §§ 1, 8, 59, 59a und 63 des Saarländischen 
Polizeigesetzes (SPolG) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 26. März 2001 (Amtsbl. S. 1074), zuletzt geändert durch 
das Gesetz vom 6./7. Oktober 2020 (Amtsbl. I S. 1133), wird 
für das Gebiet der Gemeinde Quierschied folgende Polizei-
verordnung erlassen:
Inhaltsübersicht
I. Abschnitt
Grundsatzvorschrift

§ 1 Geltungsbereich
II. Abschnitt:
Verhalten in der Öffentlichkeit
§ 2 Verunreinigungen, Schmierereien, Graffiti und Abfälle
§ 3 Genuss alkoholischer Getränke, Drogenkonsum
§ 4 Skateboarden, Inlineskaten, Rollschuh- und Rollerfah-

ren
III. Abschnitt:
Vorschriften für öffentliche Straßen
§ 5 Hausnummern, Sicherung des öffentlichen Verkehrs-

raumes
§ 6 Bäume und Sträucher
§ 7 Sperrmüll
IV. Abschnitt:
Vorschriften für öffentliche Anlagen
§ 8 Sicherheit und Ordnung in öffentlichen Anlagen
V. Abschnitt
Sonstige Vorschriften für den gesamten Geltungsbereich
§ 9 Umgang mit Tieren
§ 10 Haus- und Gartenarbeiten
VI. Abschnitt:
Bußgeld- und Schlussbestimmungen
§ 11 Ausnahmen
§ 12 Ordnungswidrigkeiten
§ 13 In-Kraft-Treten und Geltungsdauer

I. Abschnitt: Grundsatzvorschrift
§ 1
Geltungsbereich
Die nachstehenden Vorschriften enthalten Regelungen zur 
Sicherung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung und 
gegen umweltschädliches Verhalten im Gebiet der Gemeinde 
Quierschied
(1) auf öffentlichen Straßen im Sinne des § 2 des Saarländi-
schen Straßengesetzes vom 17. Dezember 1964 sowie auf 
den Bundesfernstraßen im Sinne des § 1 des Bundesfern-
straßengesetzes in den jeweils geltenden Fassungen
hierzu gehören insbesondere der Straßengrund, der Stra-
ßenunterbau, die Straßendecke, Brückenbauwerke, Durch-
lässe, Tunnel, Dämme, Gräben, Entwässerungsanlagen, 

Böschungen, Stützmauern, Lärmschutzanlagen, Trenn-, 
Seiten-, Rand- und Sicherheitsstreifen sowie die Geh- und 
Radwege, soweit sie im Zusammenhang mit der Straße ste-
hen und dem Zuge dieser Straße folgen (unselbständige 
Geh- und Radwege), das Zubehör, nämlich die Verkehrsein-
richtungen und -zeichen, Beleuchtungseinrichtungen sowie 
Verkehrsanlagen aller Art, die der Sicherheit oder Leichtigkeit 
des Verkehrs oder dem Schutz der Anlieger dienen und die 
Bepflanzung
(2) in öffentlichen Anlagen
hierzu zählen insbesondere alle öffentlichen Grünanlagen, 
Anpflanzungen, Denkmäler, Brunnen, allgemein zugängliche 
Sportanlagen außerhalb der festgelegten Benutzungszeiten, 
Spielplätze, gemeindliche Schulhöfe, gemeindliche Anlagen 
von Kindergärten, öffentliche Bedürfnisanstalten, Badean-
stalten, Friedhöfe, Ufer, Gewässer und sonstige öffentliche 
Einrichtungen

II. Verhalten in der Öffentlichkeit
§ 2
Verunreinigungen, Schmierereien, Graffiti und Abfälle
(1) Öffentliche Straßen und Anlagen sowie deren Ausstat-
tung, insbesondere Verkehrszeichen, Verkehrseinrichtungen, 
Kabelkästen, Denkmäler, Wände, Einfriedungen, Bau-
zäune, Schilder, Masten, Bänke, Pflanzschalen dürfen nicht 
beschmutzt, beschmiert, bemalt, besprüht oder beklebt wer-
den. Insbesondere ist es untersagt, die von der Gemeinde 
aufgestellten Plakatwände, -säulen und –tafeln ohne vorhe-
rige Genehmigung zu plakatieren, zu bekleben oder in sons-
tiger Weise zu nutzen.
(2) Wer entgegen den Verboten des Absatzes 1 handelt oder 
hierzu veranlasst, ist zur unverzüglichen Beseitigung der Ver-
unreinigungen verpflichtet. Dies trifft in gleichem Maße auch 
die Veranstalterin oder den Veranstalter, auf die oder auf den 
mit den jeweiligen Plakaten oder Darstellungen hingewiesen 
wird.
(3) Das Wegwerfen oder Liegenlassen von Abfällen auf 
öffentlichen Straßen und in öffentlichen Anlagen ist verboten. 
Abfälle sind einer geordneten Entsorgung zuzuführen. Inso-
weit wird auf die abschließende Regelung des Kreislaufwirt-
schafts- und Abfallgesetzes verwiesen.
(4) In öffentliche Abfallbehälter dürfen keine Gewerbeabfälle 
eingefüllt werden. Öffentliche Abfallbehälter dürfen nicht zur 
Entsorgung von im Haushalt entstandenem Abfall genutzt 
werden. Wertstoffbehälter dürfen nur mit den jeweils zuge-
lassenen Stoffen befüllt werden. Das Ablagern außerhalb der 
Behälter ist untersagt.
(5) Wer Waren zum sofortigen Verzehr verkauft, hat im 
Umkreis von 5 Metern seiner Verkaufsstelle einen oder bei 
Bedarf mehrere Abfallbehälter aufzustellen und regelmäßig 
zu entleeren. Außerdem hat er im Umkreis von 30 Metern 
um die Verkaufsstelle Rückstände der von ihm abgegebenen 
Waren und Verpackungen zu beseitigen.
(6) Abfälle im Sinne dieser Verordnung sind Abfälle im Sinne 
des Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetzes, insbesondere 
Verpackungen aller Art, Einweggeschirr, Speisereste, Kau-
gummis, Zigaretten, Zigarettenschachteln und Zeitungen.
§ 3
Alkohol- und Drogenkonsum im öffentlichen Raum
Es ist untersagt, sich zum Konsum von Alkohol oder ande-
ren berauschenden Mitteln auf öffentlichen Straßen und 
in öffentlichen Anlagen niederzulassen, wenn als dessen 
Folge andere Personen oder die Allgemeinheit durch Grölen, 
Beschimpfungen, Werfen bzw. Liegenlassen oder Zerschla-
gen von Flaschen oder anderer Behältnisse, Erbrechen, Ver-
richten der Notdurft, Eingriffe in den Fußgänger- und /oder 
Fahrzeugverkehr gefährdet werden.
§ 4
Skateboarden, Inlineskaten, Rollschuh- und Rollerfahren
Als besondere Fortbewegungsmittel mit geringer Geschwin-
digkeit dürfen Skateboards, Inlineskates, Rollschuhe und 
Roller oder vergleichbare Fortbewegungsmittel auf Gehwe-
gen und Plätzen und in Anlagen genutzt werden, wenn diese 
Nutzung auf die Fortbewegung beschränkt ist und Gefähr-
dungen anderer ausgeschlossen sind.
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III. Abschnitt: Vorschriften für öffentliche Straßen
§ 5
Hausnummern, Sicherung des öffentlichen Verkehrsrau-
mes
(1) Die Eigentümerin oder der Eigentümer bzw. sonst ding-
lich Berechtigte eines bebauten Grundstücks ist verpflichtet, 
ihr oder sein Grundstück mit der von der Gemeinde festge-
setzten Hausnummer gemäß § 126 Absatz 3 des Baugesetz-
buchs zu versehen. Die Hausnummer muss von der Straße 
aus einwandfrei erkennbar angebracht werden und ist in les-
barem Zustand zu halten.
(2) Schneeüberhänge, Eiszapfen an Gebäuden sind von 
der Eigentümerin oder dem Eigentümer bzw. sonst dinglich 
Berechtigten unverzüglich zu entfernen, sobald die Gefahr 
des Herabfallens in den öffentlichen Verkehrsraum besteht. 
Ist die unverzügliche Beseitigung nicht möglich, muss 
die Eigentümerin oder der Eigentümer bzw. sonst dinglich 
Berechtigte die Gefahrenstelle absperren. Zuvor ist die Orts-
polizeibehörde zu benachrichtigen. Bei unmittelbarer Gefahr 
oder bei Unerreichbarkeit ist die Ortspolizeibehörde von der 
erfolgten Absperrung unverzüglich zu unterrichten.
(3) Gegenstände, insbesondere Markisen, Fahnen, Blumen-
töpfe und Blumenkästen sowie lose Gebäudeteile sind gegen 
Herabfallen in den öffentlichen Verkehrsraum zu sichern.
§ 6
Bäume und Sträucher
(1) Die Eigentümerin oder der Eigentümer bzw. sonst dinglich 
Berechtigte hat die auf ihrem bzw. seinem Grundstück wach-
senden Sträucher, Hecken, Bäume und ähnliche Pflanzen 
so zu beschneiden, dass der Verkehrsraum nicht eingeengt 
wird, die Sicht nicht behindert und die Straßenbeleuchtung 
nicht beeinträchtigt wird. Über Gehwegen muss ein Raum 
von mindestens 2,5 Metern Höhe, über Fahrbahnen von 
mindestens 4,50 Metern Höhe freigehalten werden. Die Sicht 
auf Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen darf durch 
Bäume und Sträucher nicht beeinträchtigt werden.
(2) Die Eigentümerin oder der Eigentümer bzw. sonst dinglich 
Berechtigte hat dafür zu sorgen, dass auf seinem bzw. ihrem 
Grundstück wachsende Bäume, Hecken und Buschwerk 
nicht in den Verkehrsraum hineinragen und mindestens 0,70 
Meter vor dem Fahrbahnrand enden oder in diesem Abstand 
vom Fahrbahnrand bis zu einer Höhe von mindestens 4,50 
Metern freigeschnitten sind.
(3) Die Eigentümerin oder der Eigentümer bzw. sonst dinglich 
Berechtigte hat auf ihrem oder seinem Grundstück wach-
sende Bäume, Hecken und Buschwerk auf Privatgrundstü-
cken so zu pflegen und gegebenenfalls zu beschneiden oder 
zu fällen, damit von ihnen keine Gefahren für die Benutzer 
öffentlicher Straßen und Wege ausgehen.
§ 7
Sperrmüll
(1) Sperrmüll ist so zur Abfuhr bereit zu legen, dass keine 
Gefährdung oder Behinderung des Fahrzeug- und Fußgän-
gerverkehrs entsteht. Die Gegenstände dürfen erst am Tag 
vor dem zugeteilten Abfuhrtermin in den öffentlichen Ver-
kehrsraum verbracht werden. Nach der Abfuhr verbliebene 
Müllreste sind unverzüglich zu entfernen.
(2) Die Ortspolizeibehörde kann in begründeten Ausnahme-
fällen die vorgenannte Frist verlängern, wenn dies mindes-
tens eine Woche vor dem Abfuhrtermin schriftlich beantragt 
wurde.

IV. Abschnitt: Vorschriften für öffentliche Anlagen
§ 8
Sicherheit und Ordnung in öffentlichen Anlagen
(1) Besucherinnen und Besucher einer öffentlichen Anlage 
haben sich so zu verhalten, dass deren Zweckbestimmung 
nicht beeinträchtigt wird und unbeschadet sonstiger Rechts-
vorschriften andere Personen nicht geschädigt, gefährdet 
oder unzumutbar belästigt werden können.
(2) Die in Anlagen und auf Kinderspielplätzen aufgestellten 
Spielgeräte dürfen nur von Kindern bis zum Alter von 14 Jah-
ren benutzt werden. Der Aufenthalt auf Kinderspielplätzen ist 
nach Einbruch der Dunkelheit nicht gestattet.

(3) Grünflächen und Grünstreifen dürfen in öffentlichen Anla-
gen mit Fahrzeugen aller Art nicht befahren werden. Das 
Parken oder Abstellen ist nur gestattet, wenn es durch Ver-
kehrszeichen oder sonstige Erlaubnis zugelassen ist.

V. Abschnitt:
sonstige Vorschriften für den gesamten Geltungsbereich
§ 9
Umgang mit Tieren
(1) Halterinnen oder Halter bzw. Führerinnen oder Führer von 
Hunden haben dafür zu sorgen, dass diese im Geltungsbe-
reich dieser Verordnung nicht ohne Aufsicht frei herumlaufen.
(2) In öffentlichen Anlagen sind Hunde an der Leine zu führen. 
Ausgenommen sind ausdrücklich ausgewiesene Flächen. Im 
übrigen Gemeindegebiet sind Hunde an der Leine zu führen, 
wenn nicht die jederzeitige Einwirkungsmöglichkeit der Hun-
deführer gewährleistet ist oder im Einzelfall ein Leinenzwang 
angeordnet wurde.
Wer Hunde mit sich führt, hat dafür zu sorgen, dass diese 
weder Personen noch Tiere schädigen, gefährden oder 
belästigen.
(3) Die Mitnahme von Tieren auf Kinderspielplätze, in Bade-
anstalten, Sportanlagen, Schulhöfe, vorschulische Einrich-
tungen, Friedhöfe sowie in eigens ausgeschilderte Bereiche 
ist verboten. Ausgenommen hiervon sind Dienst-, Blin-
den-, Therapie- und Assistenzhunde sowie Jagdhunde im 
jagdlichen Einsatz. Anerkannte Hütehunde dürfen in ihrem 
Arbeitsbereich ohne Leine laufen, aber nicht unbeaufsichtigt 
bei der Herde belassen werden.
(4) Die durch Tiere verursachten Verunreinigungen auf Ver-
kehrsflächen sowie in Anlagen sind von den Halterinnen oder 
Haltern bzw. den Führerinnen und Führern unverzüglich zu 
beseitigen.
(5) Das Füttern von wildlebenden Tauben ist verboten. Das 
Fütterungsverbot umfasst auch das Auslegen von Futter, das 
von Tauben erfahrungsgemäß aufgenommen werden kann.
§ 10 Haus und Gartenarbeiten
(1) Haus- und Gartenarbeiten, soweit es sich nicht um 
gewerbliche Arbeiten handelt und die geeignet sind, die 
Ruhe anderer zu stören, dürfen nur werktags (Montag bis 
Samstag) in der Zeit von 7:00 Uhr bis 22:00 Uhr ausgeführt 
werden. An Sonn- und Feiertagen gilt das Verbot für gewerb-
liche als auch für nicht gewerbliche Arbeiten ganztägig.
Zu den Haus- und Gartenarbeiten gehören insbesondere das 
Bohren, Hämmern, Sägen, Schleifen und Holzspalten, das 
Ausklopfen von Teppichen, Betten, Matratzen und Polstern.
2) Die Vorschriften nach dem Bundesimmissionsschutzge-
setz, insbesondere der Geräte- und Maschinenlärmschutz-
verordnung bleiben unberührt.

VI. Abschnitt: Bußgeld- und Schlussbestimmungen
§ 11
Ausnahmen
Die Ortspolizeibehörde kann in begründeten Einzelfällen 
Ausnahmen von den Vorschriften dieser Polizeiverordnung 
zulassen. Die Zulassung kann mit Auflagen verbunden wer-
den.
§ 12
Ordnungswidrigkeiten
(1) Ordnungswidrig im Sinne des § 63 Absatz 1 des Saarlän-
dischen Polizeigesetzes handelt, wer vorsätzlich oder fahr-
lässig

1. entgegen § 2 Absatz 1 Satz 1 öffentliche Straßen, Anla-
gen oder deren Ausstattung beschmutzt, beschmiert, 
bemalt, besprüht oder beklebt,

2. entgegen § 2 Absatz 1 Satz 2 die gemeindlichen Plakat-
träger ohne Genehmigung benutzt,

3. entgegen § 2 Absatz 2 Plakatanschläge, Beschriftun-
gen, Bemalungen, Besprühungen usw. nicht unverzüg-
lich beseitigt,

4. entgegen § 2 Absatz 3 Abfälle auf öffentlichen Straßen 
oder in öffentlichen Anlagen liegen lässt,
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22. entgegen § 9 Absatz 3 Tiere in die aufgeführten Berei-
che mitbringt, sofern es sich nicht um Dienst-, Blinden-, 
Therapie- oder Assistenzhunde handelt,

23. entgegen § 9 Absatz 4 durch Tiere verursachte Verunrei-
nigungen nicht unverzüglich beseitigt,

24. entgegen § 9 Absatz 5 wildlebende Tauben füttert oder 
Futter auslegt, dass von diesen erfahrungsgemäß auf-
genommen werden kann.

25. entgegen § 10 Haus- und Gartenarbeiten, die geeignet 
sind, die Ruhe anderer zu stören, außerhalb des erlaub-
ten Zeitraumes durchführt

(2) Die Ordnungswidrigkeiten können mit einer Geldbuße von 
bis zu 5.000 € geahndet werden (§ 63 Absatz 2 SPolG).
§ 13
In-Kraft-Treten und Geltungsdauer
(1) Diese Polizeiverordnung tritt einen Tag nach ihrer Verkün-
dung im Quierschieder Anzeiger und dem entsprechenden 
Aushang als öffentliche Bekanntmachung in Kraft. Gleichzei-
tig tritt die Polizeiverordnung über die Aufrechterhaltung der 
Sicherheit und Ordnung in der Gemeinde Quierschied vom 
14. September 2011 außer Kraft.
(2) Die Geltungsdauer dieser Polizeiverordnung beträgt 10 
Jahre.
Quierschied, 20.12.2021
Der Bürgermeister
D.S.
als Ortspolizeibehörde
gez. Lutz Maurer

Bekanntmachung
Die Nutzungs- und Beisetzungsrechte an den in der Örtlich-
keit gekennzeichneten Reihen-, Urnenreihen- und Familien-
grabstätten auf dem Friedhof im Gemeindebezirk Göttelborn 
sind zwischenzeitlich abgelaufen bzw. enden spätestens am 
29. April 2022. Diese Grabstätten werden daher zur Eineb-
nung aufgerufen und nach der Einebnung zur späteren Wie-
derbelegung hergerichtet.
Als letzten Termin für die Beseitigung der Grabaufbauten, des 
Grabzubehörs und des Grabschmuckes hat die Gemeinde 
den 30. April 2022 bestimmt. Nach Ablauf dieser Frist nicht 
abgeräumte Denkmäler, Einfriedungen und sonstige bauli-
che Anlagen werden von der Gemeinde entfernt.
Aus rechtlichen Gründen ist die Kennzeichnung der aufgeru-
fenen Grabstellen erforderlich. Es wird daher um Verständnis 
für die Plakatierung der Grabsteine gebeten.
Nähere Auskünfte erhalten Sie bei der Gemeinde Quier-
schied, Rathausplatz 1, (Ortspolizeibehörde), 66287 Quier-
schied, oder unter der Telefon-Nummer (06897) 961 129.
Lutz Maurer

Impressum
Verantwortlich für den amtlichen Teil:
Bürgermeister Lutz Maurer, Rathausplatz1, 66287 Quierschied

5. entgegen § 2 Absatz 4 Gewerbe- oder Hausabfälle in 
öffentliche Behälter füllt, Wertstoffbehälter mit anderen, 
als den zugelassenen Stoffen befüllt oder Stoffe außer-
halb der Behälter ablagert,

6. entgegen § 2 Absatz 5 keine oder nicht genügend 
Abfallbehälter aufstellt, bzw. Rückstände der angebote-
nen Waren und Verpackungen nicht beseitigt,

7. entgegen § 3 durch den Konsum von Alkohol oder ande-
ren berauschenden Mitteln auf öffentlichen Straßen und 
in öffentlichen Anlagen Personen oder die Allgemeinheit 
gefährdet oder in unzumutbarer Weise behindert wer-
den.

8. entgegen § 4 Skateboards, Inlineskates, Rollschuhe, 
Roller oder vergleichbare Fortbewegungsmittel auf 
Gehwegen, Plätzen und in Anlagen zu anderen als Fort-
bewegungszwecken nutzt oder andere durch die Nut-
zung gefährdet,

9. entgegen § 5 Absatz 1 eine von der Straße aus lesbare 
Hausnummer nicht erkennbar anbringt oder nicht in les-
barem Zustand hält,

10. entgegen § 5 Absatz 2 Satz 1 Schneeüberhänge oder 
Eiszapfen an Gebäuden nicht unverzüglich entfernt, 
obwohl die Gefahr des Herabfallens in den öffentlichen 
Verkehrsraum besteht,

11. entgegen § 5 Absatz 2 Satz 2 die Gefahrenstelle nicht 
absperrt,

12. entgegen § 5 Absatz 3 Gegenstände nicht gegen das 
Herabfallen in den öffentlichen Verkehrsraum sichert,

13. entgegen § 6 Absatz 1 und 2 Bäume, Sträucher, Hecken 
und Buschwerk an öffentlichen Verkehrsflächen nicht 
zurückschneidet,

14. entgegen § 6 Absatz 3 Bäume, Hecken, Sträucher 
und Buschwerk nicht pflegt, beschneidet oder fällt 
und dadurch Benutzer öffentlicher Straßen und Wege 
gefährdet,

15. entgegen § 7 Absatz 1 Sperrmüll gefährdend oder 
behindernd in den öffentlichen Verkehrsraum bringt 
oder verbliebene Müllreste nicht unverzüglich entfernt,

16. entgegen § 8 Absatz 1 Schädigungen, Gefährdungen, 
Belästigungen bei Personen verursacht, bzw. sich der 
Zweckbestimmung der Anlage zuwider verhält,

17. entgegen § 8 Absatz 2 Spielgeräte benutzt oder sich 
nach Einbruch der Dunkelheit auf Kinderspielplätzen 
aufhält,

18. entgegen § 8 Absatz 3 Grünflächen oder Grünstreifen 
befährt oder ohne Erlaubnis dort Fahrzeuge parkt bzw. 
abstellt,

19. entgegen § 9 Absatz 1 Hunde ohne Aufsicht frei herum-
laufen lässt,

20. entgegen § 9 Absatz 2 Satz 1 und Satz 2 Hunde in 
öffentlichen Anlagen, bzw. ohne Einwirkungsmöglich-
keit oder bei angeordnetem Leinenzwang nicht an der 
Leine führt,

21. entgegen § 9 Absatz 2 Satz 3 nicht dafür sorgt, dass 
Personen oder Tiere nicht geschädigt, gefährdet oder 
belästigt werden,

Ende des amtlichen Teils

In eigener Sache

Wenn Sie keinen „Quierschieder Anzeiger“bekommen haben ...

Reklamationen wegen Nichtzustellung des Anzeigers nimmt der Verlag entgegen unter folgender Nummer:

06502/9147-0.

Die E-Mail-Adresse für Reklamationen ist:

service@wittich-foehren.de
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Ev. Kirchengemeinde 
Fischbach-Quierschied

Gottesdienste in der Ev. Kirche Fischbach:
Sonntag, 06.02.2022
10.00 Uhr, Pfarrer Udo Richly mit Abendmahl (Einzelkelche)
Sonntag, 13.02.2022
10.00 Uhr, Pfarrer i.R. Werner Kausch
Aufgrund der Abstandsregelung kann leider nur eine bestimmte 
Anzahl von Personen am Gottesdienst teilnehmen. Bitte melden 
Sie im Gemeindebüro (06897/61652) an. Nutzen Sie bitte auch den 
Anrufbeantworter! Er wird regelmäßig abgehört.
Denken Sie bitte an Ihre FFP2-Masken oder medizinische Maske!
Konfirmandenunterricht:
Samstag, 05.02.2022, von 9.00 bis 12.15 Uhr im Gemeindesaal mit 
tagesaktuellem Testzertifikat.
Frauenhilfe, Wollmäuse und Chor
Treffen sich Corona bedingt nach Absprache.
In eigener Sache:
Das Gemeindebüro (06897/61652) ist Mo, Di, Do, sowie Freitag vor-
mittags erreichbar.

Kirchliche Nachrichten

Pfarreiengemeinschaft Quierschied
Öffentliche Gottesdienste

Gottesdienstordnung vom 4.02.2022 bis 11.02.2022
Freitag, 4.02.2022
17:00 Uhr Gö Werkgottesdienst zur Kommunionvorbereitung
17:15 Uhr Fi Aussetzung des Allerheiligsten und Anbetung
18:00 Uhr Fi Herz-Jesu-Amt mit eucharistischem Segen
Samstag, 5.02.2022
10:00 Uhr Gö Werkgottesdienst zur Kommunionvorbereitung
16:15 Uhr Gö Vorabendmesse
18:00 Uhr Pa Vorabendmesse
Sonntag, 6.02.2022
09:30 Uhr Ma Hochamt
11:00 Uhr Fi Hochamt
Dienstag, 8.02.2022
09:00 Uhr Pa Hl. Messe
Mittwoch, 9.02.2022
18:00 Uhr Gö Hl. Messe
Donnerstag, 10.02.
18:00 Uhr Ma Hl. Messe
19:00 Uhr Pa Taizé-Gebet-Gebet
Freitag, 11.02.
18:00 Uhr Fi Feierliche Messe zu Ehren der Gottesmutter, Beginn an 
der Lourdesgrotte
Sterbeämter und Trauerfeiern entnehmen Sie bitte den Schaukästen 
bzw. der Homepage.
Regelungen für die Feier öffentlicher Gottesdienste
Maskenpflicht und Abstandsgebot
Aufgrund der angespannten Corona-Situation gelten seit dem 
24.11.2021 neue Regelungen für die Feier von öffentlichen Gottes-
diensten. Bitte achten Sie ab sofort auf die Einhaltung folgender 
Regelungen:
1. Bitte nehmen Sie ausschließlich die markierten Plätze in den 

Kirchenbänken ein und beachten das Abstandsgebot zwi-
schen Menschen, die nicht in häuslicher Gemeinschaft leben 
oder zum familiären Bezugskreis gehören.

2. Bitte tragen Sie in der Kirche und während des Gottesdienstes 
eine medizinische Maske und desinfizieren sich am Eingang 
der Kirche die Hände.

3. Die Hl. Kommunion wird von den Zelebranten und den Kom-
munionhelfern in den Bänken ausgeteilt.

Weitere Meldungen
Lourdes-Gedenktag
Am 11. Februar gedenkt die Kirche „Unserer Lieben Frau von 
Lourdes“ und wir begehen auch den Welttag der Kranken. Am 11. 
Februar 1858 erschien die Gottesmutter Maria erstmals dem Mäd-
chen Bernadette Soubirous. So wollen wir an diesem Gedenktag 
eine feierliche Messe zu Ehren der Gottesmutter halten und beson-
ders auch für alle Kranken beten: Freitag, 11. 02.2022 um 18:00 Uhr 
in Fischbach. Wir beginnen mit einer Statio an der Lourdesgrotte 
und ziehen dann gemeinsam in die Kirche ein. Herzliche Einladung.
Zentralbüro der Pfarreiengemeinschaft Quierschied
Marienstr. 20, 66287 Quierschied
Öffnungszeiten:
Montags bis freitags: 10.00 - 12.00 Uhr
Montags 14.00 Uhr - 17.00 Uhr
Telefon: 6 22 45 Fax: 6 58 56
Email: mariahimmelfahrtquierschied@gmx.de
Webseite: www.pfarreien-quierschied.de
Nebenstelle Fischbach
Friedhofstr. 16, 66287 Quierschied-Fischbach
Öffnungszeiten:
Mittwochs: 14.30 - 18.00 Uhr
Freitags: 08.30 - 12.30 Uhr
Telefon: 6 22 20 Fax: 601 599
Email: st.josef@sankt-josef-paul.de
Pfarrsekretärinnen: Sabine Berg, Tanja Müller

Dienstag und Donnerstag 9.00 bis 12.00 Uhr

Abschied nehmen

AUFGEPASST!
Jetzt auf meinwittich.de anmelden und 

Bürgerreporter werden.
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Abschied nehmen

Ihr zuverlässiger Partner in Stunden der Trauer
Bestattungen jeder Art 
Erledigung aller Formalitäten 
Bestattungsvorsorge

Ihr zuverlässiger Partner in Stunden der Trauer
Bestattungen jeder Art 
Erledigung aller Formalitäten 
Bestattungsvorsorge

Peter Zimmer
66287 Quierschied
Mühlenbergstraße 24

Tel.:  0 68 97/9 65 40 
und 96 66 33

Mobil: 0170/9 80 47 38

Danke
sagen wir allen, die unseren lieben Sohn

Michael 
Stelzer

* 18.06.1985     † 02.01.2022

auf seinem letzten Weg begleitet 
und uns ihre Anteilnahme in 
vielfältiger Weise entgegengebracht 
haben. Besonderer Dank gilt 
den Pastören Gerhard Seel 
und Johannes Kerwer sowie 
dem Regionalkantor Sebastian 
Benetello für die würdevolle 
Gestaltung des Sterbeamtes und der 
anschließenden Beisetzung.

In stiller Trauer
Hermann und Gerlinde Stelzer geb. Hager 
mit allen Angehörigen
Quierschied - Fischbach, im Januar 2022
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Symbolfoto: Pixabay
Es gilt die 2G Regel, dies bedeutet 
das jede/r Teilnehmer/in Geimpft 
oder Genesen sein muss.
Das Team des DRK OV Quier-
schied freut sich auf Ihr Kommen.

VdK Quierschied  
informiert

Pflegekosten
Aktuelle Daten der Pflegeversicherung belegen: Mit über 2730 Euro 
monatlich zählt der durchschnittliche Eigenanteil für pflegebedürf-
tige Heimbewohner im Saarland zu den drei höchsten bundesweit. 
Der VdK Saarland fordert eine Reform der Pflegeversicherung, so 
dass Heimbewohner nur die Kosten für Unterkunft und Verpflegung 
selbst tragen müssen. Die Landesregierung müsse sich durch Bun-
desratsinitiative dafür einsetzen, dass die Ausbildungs- und Investi-
tionskosten durch Steuermittel finanziert werden.
Das Saar-Gesundheitsministerium weist in diesem Zusammenhang 
darauf hin, dass vordergründig der Bund für die Gesetzgebung zur 
Pflegeversicherung zuständig ist. Seitens der Länder wurde bereits 
eine Arbeitsgruppe zur Reform der Pflegeversicherung gegründet, 
die dem Bund zeitnah eine geordnete Zusammenarbeit anbieten 
wird. Das Saarland ist in dieser Arbeitsgruppe vertreten. Die Forde-
rung nach einer „echten“ Pflegeversicherung, die alle pflegebeding-
ten Kosten abdeckt, ist nicht neu, so das Ministerium. Allerdings 
sei eine Finanzierung ohne massive Beitragserhöhung derzeit nicht 
darstellbar.
Pflege-Ratgeber
Der VdK-Ratgeber „Pflege geht jeden an“ wurde aktualisiert. Er 
informiert
Menschen, die künftig oder aktuell Angehörige pflegen über die 
wichtigsten Fragen der Pflege zu Hause in verständlicher Form. Im 
Moment ist die Broschüre nur im Internet zu finden zum Herunterla-
den über den Link www.vdk.de
VdK in Quierschied
Mitglied werden im Sozialverband, Eintreten für soziale Sicherheit 
und Gerechtigkeit! Informationen bei
Inge Horf, Tel. 06897 63400 oder auch
Hans Schaaf, Tel. 06897 64204.

Kneippverein Quierschied
Ausfall verschiedener Kurse

Die Wassergymnastik- und Aqua - Jogging 
Kurse fallen bis auf Weiteres aus.

Verschiedene Kurse müssen leider ausfallen. Bitte halten Sie Rück-
sprache mit Ihrem ÜbungsleiterIn.
Im Einklang mit Körper Geist und Seele - Reihe zu den 5 Kneipp-
schen Elementen
Wasser Bewegung Ordnung Ernährung Heilpflanzen
Teil 1: Wasser
Mit Kneipp - Anwendungen - vornehmlich mit den kleineren Übun-
gen - kann die allgemeine Widerstandskraft des Körpers (Immun-
system) und der Seele angehoben und die Gesundheit geschützt 
werden. Die Durchblutung der Haut wird angeregt, darüber hinaus 
- auf reflektorischem Weg - auch die der inneren Organe, wodurch 
die Organleistung verbessert wird. Auch das vegetative Nerven-
system wird stabilisiert und gegenüber sehr starken (Stress-) Rei-
zen weniger empfindlich. Mittelfristig wird so die Stimmungs- und 
Gemütslage angehoben und wesentlich verbessert, Kreativität, Aus-
geglichenheit und Lebensfreude steigen. Winterblues adé!
Es gilt herauszufinden was einem gut bekommt und Freude macht 
und es dann auch zu tun: Für Wasserscheue (oder auch Wasser-
sparer) eignet sich das Trockenbürsten, andere wiederum sind 
geradezu süchtig nach der täglichen Wechseldusche mit kühlem, 
erfrischendem Abschluss. Ohne großen Aufwand - auch tagsüber 
- anzuwenden ist das kalte Arm - Bad. Es gilt als die „Tasse Kaf-
fee der Naturheilkunde“ - es erfrischt und regt an, ohne aufzuregen. 
Auch wirkt es beruhigend auf das Herz und hilft bei Abgeschlagen-
heit, Müdigkeit, Abgespanntheit, nervösem Herzjagen, Herzklop-
fen, Herzstichen ohne organische Herzkrankheit, körperlicher und 
geistiger Erschöpfung, bei niedrigem Blutdruck schlaffördernd, bei 
hohem Blutdruck senkend. Nicht anwenden bei angina pectoris 
oder organischen Herzkrankheiten. Arzt befragen!

Evang. Kirchengemeinde Oberes Köllertal
Wochenspruch – 4. Sonntag vor der Passionszeit
„Kommet her und sehet an die Werke Gottes, der so wunderbar 
ist in seinem Tun an den Menschenkindern.“ Psalm 66, 5

Termine:
Donnerstag, 03.02.2022
20:00 Uhr Bläserkreis in Heusweiler
Samstag, 05.02.2022
10:00 Uhr Konfirmandenunterricht 
in Heusweiler
17:00 Uhr Treffen der Anonymen 
Alkoholiker in Heusweiler

18:00 Uhr Gottesdienst in Heusweiler
Sonntag, 06.02.2022
9:15 Uhr Gottesdienst in Wahlschied mit Abendmahl
10:30 Uhr Gottesdienst in Riegelsberg
Montag, 07.02.2022
15:00 Uhr Mäusetreff – Spielkreis für Kinder bis 3 Jahre- in Riegels-
berg
Dienstag, 08.02.2021
20:00 Uhr Probe Kirchenchor in Wahlschied
Mittwoch, 09.02.2022
10:00 Uhr Spielkreis “Die Küken“ für Kinder bis 2 Jahre in Holz
18:00 Uhr Herzensgebet in Riegelsberg
Donnerstag, 10.02.2022
18:00 Uhr Chorprobe Cantabile in Heusweiler
20:00 Uhr Bläserkreis in Heusweiler
Samstag, 12.02.2022
10:00 Uhr Konfirmandenunterricht in Riegelsberg
17:00 Uhr Treffen der Anonymen Alkoholiker in Heusweiler
18:00 Uhr Gottesdienst in Riegelsberg mit Abendmahl
Sonntag, 13.02.2022
9:15 Uhr Gottesdienst in Holz mit Abendmahl
10:30 Uhr Gottesdienst in Heusweiler
Evangelische Kirchengemeinde Oberes Köllertal
Saarbrücker Straße 5, 66265 Heusweiler
Tel: 06806/95138-0 Fax: 06806/95138-14
E-Mail: oberes-koellertal@ekir.de
Pfarramt Holz und Riegelsberg: Pfarrer Dr. Tobias Kaspari
Tel: 06806/ 99 49 2 – 15
E-Mail: tobias.kaspari@ekir.de
Pfarramt Göttelborn, Heusweiler, Kutzhof, Lummerschied, 
Reisbach und Wahlschied : Pfarrerin Kerstin Marx
Tel: 06806/ 8607301
E-Mail: kerstin.marx@ekir.de
Gemeindeamt Heusweiler: Elisabeth Baldauf
Am Markt 8, 66265 Heusweiler
Öffnungszeiten
Montag bis Mittwoch von 10.00 bis 12.00 Uhr und von 14:00 bis 
16:00 Uhr
Donnerstag von 10:00 bis 12:00 Uhr
Freitag geschlossen
Tel: 06806/95138-0 Fax: 06806/95138-14
Gemeindebüro Holz: Nina Theobald
Alleestraße 20, 66265 Heusweiler
Öffnungszeiten
Dienstag, Mittwoch und Freitag von 9:00 bis 11:00 Uhr
Montag und Donnerstag geschlossen
Tel: 06806/81963 Fax: 06806/83981
Gemeindebüro Riegelsberg: Nina Theobald
Buchschacher Str. 3, 66292 Riegelsberg
Tel: 06806/99492-0 Fax: 06806/99492 - 22

Vereinsnachrichten

DRK Quierschied
Heringsessen der DRK Senio-
rengruppe
Am Mittwoch den 23. Februar 
findet um 15:00 Uhr das Herings-
essen der Seniorengruppe des 
DRK OV Quierschied statt.

Wer daran teilnehmen möchte wird gebeten sich vorab, bis spätes-
tens 17.02. anzumelden.
Dies ist möglich bei Frau Koppele unter 06897/66699.
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Generell sind aber das „Trockenbürsten“ und die „kalten Wasser-
anwendungen“ geeignet für alle Menschen, die eigenverantwortlich 
möglichst Krankheiten vermeiden und eine Medikamenteneinnahme 
auf notwendige Krankheitsfälle beschränken wollen.
Vorsicht vor falscher Ausführung - deshalb ist das Erlernen der 
richtigen Ausführung in einem Kneipp - Verein oder während einer 
Kneipp - Kur die beste Möglichkeit, individuell bekömmliche und 
wirksame Kneipp -Anwendungen kennenzulernen.
Quelle: www.kneippvisite.de/anwendungen/

Immobilienprofi Konrad Schwarz von FKS Immobilien informiert
Wie errechnet man die Wohnfläche einer Immobilie ohne Haftungsrisiken?

Immobilien sind momentan begehrt. Da denkt man schnell, man 
könne eine Immobilie schnell gewinnbringend verkaufen, ohne einen 
Makler hinzuziehen. Das ist nicht ohne Risiko, denn damit nimmt man 
nicht nur in Kauf, dass der Verkauf länger dauert. Sondern auch, dass 
der Erlös zu gering ausfällt. Zudem entstehen Haftungsrisiken, etwa 
infolge von Fehlern bei der Wohnflächenberechnung.

Es ist nicht leicht, die Wohnfläche selbst zu berechnen. Stichproben 
haben es gezeigt: 90% der Angaben bei Bestandsimmobilien sind 
nicht richtig. Sie haben zwar noch keine Schadenersatzklage am Hals, 
wenn Sie diese ungeprüft übernehmen. Aber Sie sollten von Anfang 
an transparent kommunizieren und somit auch äußerste Sorgfalt bei 
der Berechnung der Wohnfläche walten lassen.

Exakte Angaben in professionellen Wertgutachten

Sie haben sich für eine professionelle Vermarktung durch einen lokalen 
Qualitätsmakler entschieden. Zunächst wird er auf der Grundlage eines 
fachmännischen Gutachtens eine professionelle Wertermittlung vorneh-
men. Dazu wird er neben der gründlichen Besichtigung die Wohnfläche 
der Immobilie neu vornehmen. Das vor allem, wenn die alten Unterlagen 
nicht genau sind. Oder aber aus dem Zeitraum stammen, als die aktuell 
gültige Berechnungsverordnung noch nicht galt (Wohnflächenverordnung 
von 2004). Für eine Wertermittlung ist die korrekte Angabe der Wohnfläche 
besonders wichtig. Dabei wird nicht nur der marktgerechte Angebotspreis 
festgelegt. Es gibt Ihnen zudem die Garantie, dass Sie alle wichtigen 
Daten Ihrer Immobilie kennen. Außer Ausstattung, Zustand und Lage der 
Immobilie gehört dazu eben auch die genaue Wohnfläche.

Schadenersatzansprüche bei Fehlern der Wohnflächenberechnung

In der Wohnflächenverordnung finden sich sehr viele Vorschriften, die 
man bei der Berechnung der Wohnfläche befolgen muss. Es gilt dabei 

besonders, bauliche 
Besonderheiten von 
Immobilien zu berück-
sichtigen. Ebenso die 
Frage, welche Räume 
als Wohnräume an-
zusehen sind. Das ist 
genau geregelt. Dabei 
kann eines von Anfang 
an festgehalten wer-
den: Die Grundfläche 
entspricht nicht der 
Wohnfläche.

Gerichtlichen Auseinandersetzungen vorbeugen

Wer da als Laie die Immobilie selbst ausmisst, macht schnell Fehler. Ein 
Makler hingegen macht das (fast) jeden Tag und ist mit den Vorschriften 
bestens vertraut. Dadurch minimieren Sie das Risiko, Schadenersatz-
forderungen des späteren Käufers gegenüberzustehen. 

Dafür müsste er zwar ganz genau nachweisen, dass Sie falsche An-
gaben gemacht haben. Aber es ist schließlich schon ärgerlich genug, 
sich gleich nach dem Kauf mit einem Streit vor Gericht zu beschäftigen. 
Übrigens: Ist die Wohnfläche einmal als Vertragsgegenstand ange-
nommen, können Sie sich nicht auf den Gewährleistungsausschluss 
berufen, der im Kaufvertrag festgehalten ist.

Haben Sie weitergehende Fragen zur Berechnung Ihrer Wohnflä-

che? Kontaktieren Sie uns! Wir beraten Sie gern.

FKS Immobilien GmbH
Tel.: 0 68 06 / 916 36 66  
www.fks.immobilien

Jacqueline Schneider

Wir erstellen Ihnen kostenlos ein ausführliches Wertgutachten

FKS Immobilien GmbH
Telefon 0 68 06 / 916 36 66 | www.fks.immobilien
Wir sind zu den gewohnten Geschäftszeiten telefonisch erreichbar.

Foto: © ginasanders/Depositphotos.com
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Kath. Kirchenchor  
Cäcilia Fischbach

An unsere aktiven und inaktiven 
Chormitglieder!
Herzliche Einladung zur General-
versammlung 2022. Wir treffen 
uns am 6. März um 16:00 Uhr im 
Kolpinghaus Fischbach und bitten 
um rege Teilnahme. 

Vielen Dank. In diesem Jahr stehen wieder Neuwahlen an.
Bis dahin!
Gudrun Schmitt, Schriftführerin
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nen, so Gernot Abrahams. Dafür möchten wir uns auf diesem Weg 
vielmals bei allen Unterstützerinnen und Unterstützern bedanken. 
Unsere Politik braucht eine Veränderung mit bürgernaher Politik, die 
mit gesundem Menschenverstand umgesetzt wird.
Zukünftig werden wir Sie wie unsere Newsletter-Abonnenten hier 
über Änderungen auf unserer Homepage informieren. Weitere Ver-
öffentlichungen finden Sie in der Zeitschrift „saarnews“ oder auf 
Facebook.

 Foto: Gernot Abrahams

Besuchen Sie uns im Internet unter www.fw-
quierschied.de oder schreiben Sie uns unter 
info@fw-quierschied.de.
Ihre FREIE WÄHLER Quierschied

Sportinformationen

TV Quierschied - Abt. Tischtennis

TVQ 5 mit erstem Punktgewinn
In der vergangenen Woche gab es viele 
knappe Duelle für die TVQ-Teams, ange-
fangen mit unserer zweiten Seniorenmann-
schaft, die den Senioren aus Altstadt-Kirkel 
mit 6:9 unterlag. 
Auch TVQ 4 musste sich am Samstag 
Abend knapp mit 7:9 dem bisher unge-
schlagenen Tabellenführer Bliesransbach 3 
geschlagen geben. Unsere U18 hingegen 

konnte mit einem 5:5 Unentschieden gegen Merchweiler einen klei-
nen Achtungserfolg feiern. Ebenso erfreulich war der erste Punkt-
gewinn von TVQ 5 zuhause gegen Neuweiler 4, das Spiel endete 
ebenfalls 5:5.

ASC Quierschied
Ergebnisse
Unsere 2. Herren gewinnen nach starker Leis-
tung ihr Heimspiel gegen den TV Kirkel 2 27:21.
Beide Damenmannschaften waren am Wochen-
ende erfolglos. Die 2. Damen unterliegen in 
Altenkessel 14:18. Im Derby unteliegt unsere 
1. Damenmannschaft mit 29:21 gegen den TV 

Merchweiler.
Weitere Ergebnisse:
Sonntag 30.01.2022
Pokaltunier mJD
VTZ Saarpfalz – mJD 16:11
HG Itzenplitz – mJD 11:9
mJD – HC Schmelz 7:6
mJB – Saarbrücken West 25:23
Vorschau
Samstag 05.02.2022
mJA – Ott/Ben/Kuh/Zei 18:00 Uhr
MJSG SoBiBu – wJC 14:00 Uhr
Sonntag 06.02.2022
mJD – SG Bro-Los 15:15 Uhr
wJB – HSG Marp.Alsweiler 16:00 Uhr
HSG Spies/Elversberg – mJE 15:00 Uhr
HG Itzenplitz – Männer1 18:00 Uhr
VTZ Saapfalz – Männer2 17:00 Uhr
Damen1 – HSG Marp./Als.2 19:00 Uhr

Die Parteien teilen mit

Lichtblicke...
gab es am letzten Wochenende gleich mehrfach:

Nach Wochen trüben Herbst- und Winterwetters schien mal wieder 
die Sonne über Göttelborn. Foto: Joachim Bauch
...gab es aber auch bei beim Aktionstag „Mit Anstand und Abstand 
zusammenhalten gegen Corona“. Gemeinsam mit den verschie-
densten gesellschaftlichen Gruppierungen, Verbänden, allen 
demokratischen Parteien und unzähligen Saarländerinnen und 
Saarländern beteiligte sich die CDU, allen voran Ministerpräsident 
Tobias Hans, an der Aktion des Aktionsbündnisses; ein Zeichen der 
Toleranz und des Zusammenhalts unserer Gesellschaft. Zur Mah-
nung wurden am Abend des letzten Samstags überall im Land Ker-
zen entzündet.

Vorstandssitzung
Unsere nächste Vorstandssitzung findet am 7. Februar ab 19.00 
Uhr statt, erneut als Videokonferenz. Dazu sind unsere Vorstands-
mitglieder und auch unsere Mitglieder herzlich eingeladen.
Die wichtigsten Themen unserer Tagesordnung sind: Start des 
Landtagswahlkampfes und die Berichte unserer Mandatsträger aus 
allen Gremien. Aus dem Ortsrat werden Udo Schneider und Sabine 
Kügler über den aktuellen Stand des ISEK Fischbach-Camphausen 
berichten, über die Zusammenarbeit der SPD- und CDU-Fraktion 
und unserem Ortsvorsteher und über das Thema „Hammerkopf-
turm“. Ein sehr wichtiges Thema in den letzten Wochen war das 
Bauvorhaben der RAG zur Errichtung einer Grubenwasserreini-
gungsanlage auf dem Grubengelände in Camphausen. Dies wurde 
in verschiedenen Gremien bereits behandelt.
Dr. Stephan Schmidt wird über aktuelle Themen aus dem Kreisvor-
stand und aus dem Gemeindeverband berichten.

Freie Wähler Quierschied
Überwältigende Zustimmung zur Land-
tagswahl
Die FREIE WÄHLER haben eine über-
wältigende Zustimmung beim Sammeln 
der Stützunterschriften für die kommende 
Landtagswahl am 27.03.2022 erhalten. 

Allein die FREIE WÄHLER Quierschied hatten in kürzester Zeit 
schon über 120 Unterstützungsunterschriften aus Quierschied und 
Umgebung gesammelt. Laut Gesetz benötigen Wählervereinigun-
gen und Parteien, die erstmals zur Wahl antreten, Unterschriften 
wahlberechtigter Saarländerinnen und Saarländer. Durch die Pan-
demie ist die Anzahl der Unterstützer von 300 auf 150 pro Liste 
gesenkt worden. Allein schon mit den Unterschriften aus unserer 
Heimatgemeinde hätten wir die gesetzliche Vorgabe erfüllen kön-
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Fußballverein Fischbach e.V.
Informationen für unsere treuen Fans

Zur Vorbereitung auf den Rest der Rückrunde haben 
unsere beiden Trainer folgende Testspiele terminiert:
Unsere Erste spielt wie folgt:
Samstag, 05.02. um 16:00 Uhr zu Hause gegen Dorf 

im Warndt 1,
Sonntag, 13.02. um 15:00 Uhr zu Hause gegen Schiffweiler 2,
Donnerstag, 17.02. um 19:00 Uhr zu Hause gegen den FC Neu-
weiler,
Samstag,19.02. um 16:00 Uhr zu Hause gegen die SG Gronig-
Oberthal (unter Vorbehalt),
Donnerstag, 24.02. um 19:00 Uhr zu Hause gegen Eintracht Alten-
wald
Unsere Zweite spielt wie folgt:
Samstag, 05.02. um 14:00 zu Hause Uhr gegen Dorf im Warndt 2,
Sonntag, 13.02. um 12:30 Uhr zu Hause gegen SV Rockershausen 
2,
Samstag, 19.02. um 13:30 Uhr zu Hause gegen SC Altenkessel 2,
Donnerstag, 24.02. um 18:30 Uhr in Neuweiler gegen die DJK 1,
Sonntag, 27.02. um 14:00 Uhr zu Haue gegen DJK Bildstock 1

SV Göttelborn
Vorbereitung Aktive – Testspiel-Wochenende
Samstag, 05.02.2022
14:00 Uhr SVG Herren - SV Humes
16:00 Uhr SVE Frauen2 -SC Siegelbach2
18:00 Uhr SVE Frauen1 - SC Siegelbach1
Klaus-Fischer-Fussballschule

Anmeldung für Ostern 2022 ohne Zahlungsverpflichtung!
Hallo, liebe Fans der Klaus-Fischer-Fussballschule (KFFS) in Göttel-
born. Wir planen unsere 8. Auflage vom 19.04.2022 bis 21.04.2022 
auf unserem neuen Kunstrasen durchzuführen.
Für unsere Organisation ist es wichtig, dass Ihr die Kids frühestmög-
lich anmeldet, am besten jetzt! Mitmachen können Mädchen und 
Jungs von 7 bis 15 Jahren. Hier gehts direkt zur Anmeldung: www.
sv-goettelborn.de
Wichtig: Es besteht KEINE ZAHLUNGSVERPFLICHTUNG bei 
Anmeldung! Ihr müsst die Rechnung erst bezahlen, wenn definitiv 
feststeht, dass wir unser beliebtes Camp durchführen dürfen.
Klaus Fischer, Gerd Zewe und alle Trainer und wir vom SV Göttel-
born bleiben weiter optimistisch, dass wir in Göttelborn 3 wunder-
schöne Tage in den Osterferien 2022 verbringen werden.
Für Rückfragen stehe ich Euch selbstverständlich gerne zur Verfü-
gung: Jörg Gruber, Telefon: 01525-3392895
Bleibt gesund und sportlich und hoffentlich bis ganz bald … auf 
unserem neuen Kunstrasen in Göttelborn.

News vom Franzenhaus
Vorbereitung Aktive:

Unsere 1. Mannschaft absolvierte am 
30.01.2022 einen langen Trainingstag. 
Bereits um 8:45 Uhr waren die Spieler anwe-
send, um sich trotz Impfung/Boosterung 

einem Test zu unterziehen, da man den ganzen Tag gemeinsam ver-
brachte und auf Nummer sicher gehen wollte. Um 9:15 Uhr startete 
die erste gute Einheit, danach wurde ordentlich gefrühstückt und 
etwas Zeit zusammen verbracht. Um 12:30 Uhr ging es zur zweiten 
Einheit.

Anschließend traf man sich im Clubheim, bevor es zum Teambuil-
ding in die Bowlbar nach Saarbrücken ging. Dort ließ man den Tag 
auch gemeinschaftlich ausklingen. Ein abwechslungsreicher Tag für 
die Erschd, die bereits morgen Abend weiter trainiert und am nächs-
ten Samstag um 15:00 Uhr dann zum ersten Testspiel gegen Hertha 
Wiesbach antritt.

Unsere Zwädd!
Unsere 2. Mannschaft gewann ihr 
erstes Testspiel beim SV Scheidt 
mit 5:2. Tore: Mert Kislali, Jonas 
Fernsner, Andy Breier, Yannik Eiler 
und Tim Leinenweber.
Das nächste Testspiel findet am 
Sonntag 06.02.2022 um 15:00 Uhr 
zu Hause gegen die Mannschaft 
von SC. 1893 Friedrichsthal statt.

Corona-Richtlinien:
2G für den Eintritt auf den Sport-
platz und 2G+ bei Einlass in das 
Clubheim.
Unsere Spieler hoffen ihre treuen 
Fans bei den Spielen zu sehen! 
Bleiben Sie alle gesund!

HC Fischbach
Das Heimspiel der 1. Herrenmann-
schaft wurde coronabedingt zwei 
Tage vorm Spieltag abgesagt. 
Jetzt geht es am Sonntag zum 

Lokalderby beim TV Merchweiler. Die sind nur einen Punkt vom 
Abstiegsplatz entfernt und stehen so mit dem Rücken zur Wand. 
Wir werden alles gegen, dass das so bleibt.
Unsere E-Jugend hatte ein Pokalturnier und kam erwartungsgemäß 
weiter. Die HSG Fraulautern/Überherrn trat nicht an und so wurde 
das Spiel mit 2:0 für uns gewertet. Gegen die SG Brotdorf/Losheim 
gewannen wir mit 24:6 (13:5). Bemerkenswert ist vor allem, dass 
das Team in der 2.Halbzeit nur einen Gegentreffer zuließ.

Der nächste Spieltag am Sonntag, den 06.02.:
18.00 Uhr TV Merchweiler - 1. Herren

In eigener Sache

Wenn Sie keinen „Quierschieder 
Anzeiger“bekommen haben ...

Reklamationen wegen Nichtzustellung des Anzeigers 
nimmt der Verlag entgegen unter folgender Nummer:

06502/9147-0.

Die E-Mail-Adresse für Reklamationen ist:

service@wittich-foehren.de
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Informationen

Boot-Führerscheine bei der  
Marinekameradschaft Heusweiler

Informationen bzgl. der Sportbootführerscheine allgemein sowie der 
Kurse bei MK Heusweiler bieten wir an bei den Informationsaben-
den am Montag, 07.02., Dienstag 08.02.2022 jeweils von 18:30 
- 19:30 im Marineheim in Heusweiler, Schulstr.5 - P im Hof.
Für den Februar / März sind folgende Kurs-Termine geplant:
SBF „See“: Samstag, 12.02., Sonntag 13.02.Teil 1; Sa, 12.03., So 
13.03. Teil 2
jeweils von 10:00 bis 16:00 Uhr - mit Pausen
SBF „Binnen“: Mittwoch 17.02., Donnerstag 03.03., Do 10.03., Do 
17.03., Do 24.03.
jeweils von 18:30 - 20:30 Uhr
Weitere Info bzgl. der Führerscheine bzw. der SBF-Kurse können 
eingeholt werden bei Klaus-Peter Rodenbusch, Tel. 06806 600969, 
0179 5492178, rodenbusch.k-p@gmx.de oder auf www.mk-heus-
weiler.de oder bei den Frühschoppen der MK Heusweiler jeweils am 
ersten Sonntag eines Monats ab 10:30 Uhr
Klaus-Peter Rodenbusch

„PIMP YOUR PUMPS“

Kreativ-Workshop Schuhdesign 
mit Ausstellung und Performance
Fr, 18.2., 17-19 Uhr und Sa, 
19.2., 14-18 Uhr im Arrival Room:
Workshop Schuhdesign PIMP 
YOUR PUMPS „Dein Schuh - 
Dein Weg - Dein Leben“
Bei diesem Kreativ-Workshop 
werden unter Anleitung der 
Künstlerin Petra E. Thoss Schuhe 
zu Kunstobjekten.
Die Teilnehmenden reflektieren 
über ihren Lebensweg und lassen 
ihre Erfahrungen gestalterisch in 
das Upcycling eines Schuhs ein-

fließen.
Ein gebrauchter Schuh und diverse Materialien zur Gestaltung kön-
nen selbst mitgebracht oder aus einem vorhandenen Fundus vor Ort 
ausgesucht werden.
Die gestalteten Schuhe werden im Anschluss in einer Ausstellung 
präsentiert.
Gebühr: 10€ / P.
Di, 8.3., 12:30 Uhr, Bahnhofstraße Saarbrücken:
Mitmach-Performance im öffentlichen Raum zum Internationa-
len Frauentag
PIMP YOUR PUMPS „Großer Auftritt für deine Rechte“
Alle interessierten Personen sind aufgerufen, sich an dieser Perfor-
mance zu beteiligen.
Sie symbolisiert den großen Auftritt und das Eintreten für Frauen-
rechte.
Hierfür sollen alle möglichst laute Schuhe anziehen und unter Anlei-
tung von Petra E. Thoss deutlich seh- und hörbar auf die Forderun-
gen des Internationalen Frauentages aufmerksam machen.
Weitere Informationen und Anmeldung zum Workshop: info@
frauengenderbibliothek-saar.de, 0681/90676637
FrauenGenderBibliothek Saar

TV Göttelborn
Aerobics
Nun ist Corona schon 2 Jahre 
unter uns, aber uns Aerobics 
konnte das nichts anhaben. 

Regelkonform wird weiterhin abwechslungsreich und mit viel Spaß 
trainiert. Wenn das Wetter es zulässt auch im Freien. Der Wald oder 
die Halde werden joggend oder walkend bezwungen. Dies endet, 
wegen der frischen Temperaturen, schon mal am Glühweinstand. 
Auch der Schulhof wir für Outdoorsport genutzt.
Im Dezember sammelten wir statt Wichtelgeschenken wieder. Die-
ses Jahr ging der Inhalt unserer Spendenbox an das Ronald McDo-
nald Haus in Homburg.
Im Januar war unser Neujahrsempfang im Illinger Brauhaus.
In Planung ist auch schon unsere Faschingsaerobicstunde sowie 
unser 10jähriges Bestehen mit Kerstin Bettscheider als Trainerin. 
Alles unter dem Motto: „Wer hart trainiert darf auch feiern!“

Beim Sport als auch für gemütliche Stunden sind uns die F4D Tän-
zerinnen des TVG inklusive Trainerin Jaqueline herzlich willkommen.
Wer mit Spaß und mitreisender Musik fir werden will ist herzlich 
zu den Aerobics oder zum F4D eingeladen. Ab 19 Uhr entweder 
mittwochs oder freitags einfach in der Mehrzweckhalle Göttelborn 
vorbeischauen. Mehr Infos gibt es unter 06825/7335 Kerstin Bett-
scheider.

Familien leben

Am Donnerstag, den 10. Februar 2022
werde ich 80 Jahre alt.

Alle, die mir dazu gratulieren möchten,
lade ich herzlich zu einem „Tag der offenen
Tür“ in die Fischerhütte Lasbach, Quierschied
von 11-15 Uhr ein.

Christel Staat

80

Quierschied, im Februar 2022

8080
Wolfgang wird 80 Jahre!
Am 10.02.2022 werde 

ich 80 Jahre alt.

Aufgrund der Corona-Pandemie Aufgrund der Corona-Pandemie 

bitte ich auf persönliche bitte ich auf persönliche 

Gratulationen zu verzichten.Gratulationen zu verzichten.

Wir feiern in Gedanken zusammen !

Wolfgang Zimmer
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Großherzog-Friedrich-Str. 111, 66121 Saarbrücken
www.frauengenderbibliothek-saar.de
Arrival Room gUG
Großherzog-Friedrich-Straße 74, 66121 Saarbrücken
www.arrivalroom.wordpress.com
Das Projekt „PIMP YOUR PUMPS“ wird unterstützt von:
Ministerium für Bildung und Kultur des Saarlandes,
Arbeit + Kultur Saarland gGmbH,
ZONTA Club Saarlouis e.V.,
FrauenForum Saarbrücken

Volkshochschule  
des Regionalverbandes Saarbrücken

Das Selbstporträt: Vortrag zur Kunstgeschichte in hybrider 
Form am Mittwoch, 9.2.2022
Für alle, die mehr über unterschiedliche kunst- und kulturhistorische 
Themen erfahren möchten, bietet die Volkshochschule des Regio-
nalverbandes Saarbrücken im aktuellen Semester wieder Vorträge 
mit diversen thematischen Schwerpunkten an.

Selbstbildnis Albrecht Dürer 1493
Ein solcher Vortrag findet am Mittwoch, 09. 
Februar 2022, um 19 Uhr im Alten Rathaus 
am Schlossplatz in Saarbrücken, Raum 13, 
statt. Gleichzeit wird der Vortrag auch im 
Online-Format in die vhs-cloud übertragen. 
Die Kunsthistorikerin und hauptamtliche 
pädagogische Mitarbeiterin der VHS Regi-
onalverband Saarbrücken Dr. Kristina Betz 
widmet sich an diesem Abend dem Selbst-
porträt in der Malerei.
In der Porträtmalerei nimmt das Selbstport-

rät eine besondere Stellung ein. Nicht erst seit der Erfindung der 
Fotografie oder den Möglichkeiten, die die neuen Medien bieten, 
ist das Interesse an der Selbstdarstellung vorhanden. KünstlerIn-
nen setzen sich seit jeher mit dem eigenen Bildnis auseinander. Dies 
soll im Vortrag näher beleuchtet werden. EUR 8,00 (Kursnummer 
AK2328) Anmeldung erforderlich unter www.vhs-saarbruecken.de 
oder vhsinfo@rvsbr.de Bitte bei der Anmeldung mit angeben, ob die 
Teilnahme in Präsens oder online erfolgt.
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Kanalreinigung

TV-Inspektion

Fräsroboter
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Sebastian-Bach-Str. 74

66287 Quierschied

Saarbrückerstraße

66333 Völklingen

Telefon (0 68 97)  56 91 66

Auch sonn-und feiertags
Kurzschließungen

(o. Aufgraben)

66292 Riegelsberg

Heimat Heimat neuneu  entdeckenentdecken
Treffpunkt 
Deutschland.de

Reise-
Portal

Quierschied
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Unterstützung für pflegende  
Angehörige Demenzkranker

Die steigende Zahl älterer Menschen verschiebt den demogra-
fischen Rahmen in bisher nicht gekannter Art und Weise. Dies 
bedeutet natürlich auch, dass die zunehmend ältere Bevölkerung 
vermehrt altersbedingte Krankheitsbilder aufweist. Eine typische 
Alterserkrankung stellt die Demenz dar. „Demenz ist eine allge-
meine Bezeichnung für eine Minderung der geistigen Fähigkeiten, 
die schwerwiegend genug ist, um das tägliche Leben zu beeinträch-
tigen“. Demenzkranke vergessen nicht nur Details, sondern ganze 
Vorgänge und Abläufe. Ihnen fällt es immer schwerer, alltägliche 
Dinge zu erledigen und sich in ihrem eigentlich bekannten Umfeld 
zu orientieren. Derzeit leben bis zu 23.000 Menschen mit Demenz im 
Saarland, mit zu erwartendem Anstieg.
Eine Demenzerkrankung stellt nicht nur die Betroffenen selbst, son-
dern auch ihre Angehörigen auf eine harte Probe. Zum einen ist 
da der Schock über die Diagnose, zum anderen die Trauer. Hinzu 
kommt, dass auch der Umgang mit Demenzkranken oftmals nicht 
einfach ist und die pflegenden Personen an ihre physischen und 
psychischen Grenzen bringt, denn mit der Zeit verändern sich auch 
das Verhalten und die Persönlichkeit der Betroffenen. Viele Ange-
hörige, die mit einem erkrankten Familienmitglied zusammenleben, 
profitieren davon, wenn sie gut über das Krankheitsbild informiert 
sind und wissen, wo sie Beratung und Hilfestellungen für den Alltag 
finden.
Der Kneipp-Bund e. V. Saarland ist Kooperationspartner im 
Demenz-Netzwerk Saarland. Dieses wird gefördert vom Ministerium 
für Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie und ist in Trägerschaft 
des Demenz-Vereins Saarlouis e. V. Die Gruppen für pflegende 
Angehörige Demenzkranker bieten den Betroffenen einen Raum, 
sich in einem vertrauensvollen Rahmen zu öffnen, sich verstanden 
und angenommen zu fühlen von Menschen in ähnlichen Lebenssi-
tuation. Der Erfahrungsaustausch untereinander, eine professionelle 
Begleitung und Informationen über Beratungs-, Betreuungs- und 
Entlastungsmöglichkeiten erleichtert den Betroffenen den Alltag 
und hilft oft, dass die Pflege weiterhin häuslich durchgeführt werden 
kann.
Initiiert und betreut durch der Kneipp-Landesverband gibt es zur 
Zeit drei Gruppen für pflegende Angehörige Demenzkranker im 
Saarland. Die Gruppe St. Ingbert trifft sich jeden ersten Diens-
tag im Monat beim Landesverband, Kohlenstraße 66, St. Ingbert. 
Die Demenzgruppe Homburg trifft sich jeden zweiten Dienstag im 
Monat in der Villa Kaiser, Kaiserstraße 18, Homburg. Die Gruppe 
Merzig trifft sich jeden dritten Dienstag im Monat beim Kneipp-
Verein Merzig, Friedrichstraße 7 in Merzig. Bei Rückfragen oder 
Anmeldungen kontaktieren Sie bitte info@kneippbund-saar.de oder 
(06894) 387920 0, Ansprechpartnerin Frau Silvia Knaak.
Für April 2022 ist die Gründung einer Gruppe für Menschen mit 
leichter Demenz - bedingter Beeinträchtigung geplant. Näheres 
hierzu erfahren Sie demnächst aus der Presse, über die sozialen 
Medien oder auf der Homepage.

JOBS 
IN IHRER REGION

Bewerben Sie sich, bevorzugt per E-Mail: karriere@wasgau-ag.de

WASGAU Produktions & Handels AG  |  Zentrales Bewerbermanagement 
Blocksbergstraße 183  |  66955 Pirmasens  |  www.wasgau-ag.de

Der WASGAU Konzern betreibt derzeit 73 WASGAU Frischemärkte sowie sechs Cash-&- 
Carry-Betriebe als Partner für Gastronomie und Großverbraucher. Die konzerneigene 
WASGAU Metzgerei und die WASGAU Bäckerei versorgen die Märkte sowie Drittkunden mit 
Fleisch- und Wurstwaren sowie mit Backwaren und Konditorei-Erzeugnissen. Die WASGAU 
Gruppe betreibt eine interne Konzernlogistik nebst eigenem Fuhrpark. Insgesamt beschäf-
tigt die WASGAU Produktions & Handels AG mit ihren acht Tochtergesellschaften derzeit 
rund 3.900 Mitarbeiter*Innen bei einem Jahres-Konzernumsatz von ca. 584 Millionen Euro.

Ihre Aufgaben…
	● Verkauf von Backwaren aus unserer eigenen Traditionsbäckerei
	● Freundliche und kompetente Beratung
	● Ansprechende Präsentation unseres umfangreichen Backwarensortiments
	● Zubereitung von Snacks
	● Sicherstellung einer angenehmen Wohlfühlatmosphäre in unserem Cafe

Ihr Profil…
	● Erfahrung im Bereich Kundenservice wünschenswert
	● Strukturierte, selbstständige und gewissenhafte Arbeitsweise
	● Offener und sympathischer Umgang mit Kunden und Kollegen
	● Team- und Kommunikationsfähigkeit

Unser Angebot…
	● Sicherer Arbeitsplatz in einem erfolgreichen und wachsenden Unternehmen mit hoher 

regionaler Verbundenheit
	● Moderner Führungsstil
	● Ein attraktives Einstiegsgehalt, überdurchschnittliche Sozialleistungen
	● Arbeitskleidung inkl. Reinigung
	● Mitarbeit in einem Team in dem das „Wir“ zählt und die Zusammenarbeit „Groß“ 

geschrieben wird

Sie lieben den Duft von frischen Backwaren?  
Der Kundenservice liegt Ihnen besonders am Herzen?
Dann verstärken Sie unser Team als

Bäckereiverkäufer m/w/x (Vollzeit, Teilzeit)

für unsere WASGAU Bäckerei in Quierschied

Druckkosten vergleichen und bares Geld sparen!

onlineonlineonlineonline
günstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstig

drucken
Jetzt günstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstig
Wahnsinn!Diese Preise sind der 

Ihre Onlinedruckerei von LINUS WITTICH Medien 

Finden Sie den passenden 
JOB in Ihrer Region!
Ein Blick auf jobs-regional.de  
bringt Sie weiter!
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JOBS 
IN IHRER REGION

Für die hauseigene Wäscherei suchen wir  
ab sofort zur Erweiterung unseres Teams

zwei Aushilfen oder eine Teilzeitkraft
auch für Wochenende und Feiertage.
Gute Deutschkenntnisse erwünscht.

Zur Erweiterung des Raumpflegeteams

Aushilfe auf 450-€-Basis gesucht
Arbeitszeiten: 08:30 – 11:15 Uhr

Gute Deutschkenntnisse erwünscht

GESA GmbH, Klostergasse 2, 66287 Quierschied 
Tel.: 0 68 97 / 6 37 37

Angebote solange Vorrat reicht.  
Irrtümer, Druckfehler und Änderungen vorbehalten.
Schlachtung und Produktion im eigenen Betrieb!

Bechhofen  Tel. 0 63 72 / 5 09 40
Sulzbach  Tel. 0 68 97 / 5 32 75
Quierschied  Tel. 0 68 97 / 6 34 54
Friedrichsthal Tel. 0 68 97 / 8 84 68

Zweibrücken  Tel. 0 63 32 / 1 85 75
Martinshöhe   Tel. 0 63 72 / 83 83
Bruchmühlbach  Tel. 0 63 72 / 12 85
Kirrberg Tel. 0 68 41 / 17 35 06

www.metzgerei-burgard.deFamilienbetrieb seit 1933

Meister Saftschinken ����������������������������������� 100 g 1,99 €1,99 €

Pfälzer Saumagen ��������������������������������������������� 100 g 0,99 €0,99 €

Fleischkäse als Brät oder gebacken ����������������� 100 g 0,89 €0,89 €

Schnitzel �������������������������������������������������������������������������� 1 kg 6,99 €6,99 €

Rinderrouladen auch bratfertig gefüllt ������ 1 kg 13,99 €13,99 €
Sauerbraten vom Rind  
bratfertig eingelegt �������������������������������������������������������������� 1 kg 13,99 €13,99 €

Hackfleisch gemischt ��������������������������������������������� 1 kg 7,99 €7,99 €

Ab Donnerstag erhältlichAb Donnerstag erhältlich  (solange der Vorrat reicht) ::  

Nudelsalat „Hausfrauen Art“ ������������� 100 g 0,99 €0,99 €

Eiersalat ������������������������������������������������������������������������� 100 g 0,99 €0,99 €
Wurstsalat „Schweizer Art“ 
(Feine Schinkenwurst, Käse, Paprika und  

Schnittlauch in Vinaigrette) �������������������������������������������������� 100 g 1,29 €1,29 €

FILETKOTELETT (PORTERHOUSE/T-BONE VOM SCHWEIN) gültig vom 08.02. bis 12.02.2022gültig vom 08.02. bis 12.02.2022

Pelletanlagen
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Zusammen mit 10 Fl. im Vorteilspaket erhalten Sie 2 Gläser der Serie PURE von Zwiesel Glas, gefertigt aus TRITAN Kristallglas, im Wert von € 14,90. Telefonische 
Bestellung unter 04122 50 44 55 mit Angabe der Vorteilsnummer 1095597

Versandkostenfrei innerhalb Deutschlands. Max. 3 Pakete pro Kunde und nur solange der Vorrat reicht. Es handelt sich um Flaschen von 0,75 Liter Inhalt. Alkoholische Ge-
tränke werden nur an Personen ab dem vollendeten 18. Lebensjahr geliefert. Informationen zu Lieferbedingungen und Datenschutz � nden Sie unter www.hawesko.de/
service/lieferkonditionen und www.hawesko.de/datenschutz. Ihr Hanseatisches Wein- und Sekt-Kontor Hawesko GmbH, Geschäftsführer: Gerd Stemmann, Alex Kim, 
Anschrift: Friesenweg 4, 22763 Hamburg, Handelsregistereintrag: HRB 99024 Amtsgericht Hamburg, USt-Identi� kationsnr: DE 25 00 25 694. 

JAHRZEHNTELANGE ERFAHRUNG Über 55 Jahre 
Erfahrung im Versand und Leidenschaft für Wein 
bündeln sich zu einzigartiger Kompetenz.

GARANTIERTE QUALITÄT Wir stellen hohe Qualitäts-
anforderungen an unsere Weine – von der Entscheidung 
beim Winzer bis zur fachgerechten Lagerung.

Q

JETZT VERSANDKOSTENFREI BESTELLEN: hawesko.de/blatt
BESTER ONLINE WEINFACHHÄNDLER 2021
Ausgezeichnet von der Frankfurt International 
Trophy, Wine, Beer & Spirits Competition.

Primitivo aus Süditalien

SIE SPAREN

48%

10 Flaschen + 2 Weingläser statt € 95,56 nur € 4990
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„GUDD GESS“ im SALOON
Mittagstisch: Mo. - Fr. von 12:00 Uhr – 15:00 Uhr

Vorbestellung bitte bis einen Tag vorher
Tel. und WhatsApp: 06897 – 911 45 98

Holzer Str. 5
66287 Quierschied

!! Teststation Saloon: Kostenlose Bürgertests !!

Montag, 07.02.2022
 Fleischkäs mit Spiegelei, Bratkartoffeln und Salat 7,50 €
Dienstag, 08.02.2022
 1 Hackschnittchen  2,00 €
 2 Hackschnittchen  3,80 €
Mittwoch, 09.02.2022
 Wildgulasch, Rotkraut, Schneebällchen   12,50 €
Donnerstag, 10.02.2022
 Wurstsalat, Bratkartoffeln   7,50  €
Freitag, 11.02.2022
 Muscheln   13,50  €

ChristianKLEIN
ChristianKLEIN

· Fenster
· Türen

· Innenausbau
· Isolierglas

· Terrassen-Balkone
· Glasreparaturen

· Rollläden
· Markisen

· Überdachungen
· Wintergärten

Quierschied
Tel. 0 68 97 - 966 400
www.glasholzbau-klein.de

ChristianKLEIN

IN IHRER REGION
WOHNEN

Ihr kompetenter Partner
rund um‘s Handwerk

Ihr kompetenter Partner
rund um‘s Handwerk

Maler Daniel GmbH Maler Daniel GmbH 
Am Bahnhof 7 Am Bahnhof 7 
66287 Quierschied66287 Quierschied

06897 / 6 14 36 06897 / 6 14 36 

www.maler-daniel.dewww.maler-daniel.de

Ihr kompetenter Partner rund um Ihre Heizung !

Steinbergstr. 2 | 66287 Quierschied , 
Tel.: 06897-7777556 | Mobil: 0171-7704155
Fax: 06897-966423
Mail: c.oellig@heizungstechnik-oellig.de

Dieser Ausgabe liegt eine Beilage der Firma Entsorgungsverband Saar bei.
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Ihr RENAULT-Vertragspartner

Direkt am Marktplatz • 66589 Merchweiler
Telefon: (0 68 25) 55 15 • www.auto-nicklas.de
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Ihr RENAULT-Vertragspartner

Direkt am Marktplatz • 66589 Merchweiler
Telefon: (0 68 25) 55 15 • www.auto-nicklas.de
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Ihr RENAULT-Vertragspartner

Direkt am Marktplatz • 66589 Merchweiler
Telefon: (0 68 25) 55 15 • www.auto-nicklas.de
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und DACIA-Experten-Team in Merchweiler

www.palais-konzertwald.de

Alle Bereiche der
ambulanten Pflege
kompetent vereint!
Palais Konzertwald GmbH
Hauptstraße 91, 66287 Göttelborn
Fax: 0 68 25 - 8 96 96 - 99
E-Mail: info@palais-konzertwald.de

Servicetelefon:
0 68 25 - 8 96 96 - 0

AMBULANTER PFLEGEDIENST - TAGESPFLEGE

WUNDKOMPETENZZENTRUM

SANITÄTSHAUS

Tel. 06825 / 8969010 
www.martinis.de

Sonntags im Stammhaus Glashütte  
von 7.00 bis 11.00 Uhr geöffnet!

Glashüttenstraße 59 · Marienstr. 3 · Paulsburgstr. 2

VOLKER SCHAUM

BÄCKEREI

Änderungsschneiderei 
LOTTO-Annahmestelle
Manuela Müller-Gable

Alter Markt 10 · 66287 Quierschied
Tel. 06897 9117208 · Mobil 0174 6169047

Vinyl - Teppichboden - Linoleum
Parkettböden - Laminat
Trockenestrich 

 

www.aral.de

Gratis Waschzugabe beim Kauf 
einer Hochglanz-Wäsche.

IHRE
PARTNER
AUS DER REGION

Mühlenbergstr. 24 · 66287 Quierschied · 01520 300 88 35 · info@schreinerei-quierschied.de

Fenster & Türen Holz, Kunststoff und Aluminium
Böden Vinyl, Fertigparkett, Laminat
Moderne Raumgestaltung 
Nach Ihren Wünschen: Decken, Einbaumöbel, Verglasungsarbeiten
und vieles mehr  Ihr Meisterbetrieb in Quierschied


